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Schulverband                  145 15.12.2004
Teuschnitz

HAUSHALTSSATZUNG  
des Schulverbandes Teuschnitz 

(Landkreis Kronach) 
für das Haushaltsjahr 2005

Auf Grund des Art. 3, 5, 8 und 9 Abs. 1, Abs. 7 und Abs. 9
des Bayer. Schul-finanzierungsgesetzes (BaySchFG), Art.
41 ff. des Gesetzes über die Kommunale Zusammenar-
beit (KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemein-
deordnung erlässt der Schulverband Teuschnitz folgende
Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2005 wird hiermit festgesetzt; er schließt 

iim Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 456.000,00 €

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 104.000,00 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

(1) Der durch die sonstigen Ein-
nahmen nicht gedeckte Bedarf zur 
Finanzierung von Ausgaben des 
Verwaltungshaushaltes wird auf 362.500,00 €

festgesetzt (Verwaltungsumlage/
Betriebskostenumlage).

(2) Eine Investitionsumlage wird für 
das Haushaltsjahr 2005 nicht festgesetzt.

(3) Die Schulverbandsumlage wird 
somit auf insgesamt festgesetzt 362.500,00 €

(Umlage-Soll).

Sie wird gemäß Art. 9 Abs. 7, Satz 2 und 3 des BaySchFG
auf die beteiligten Gemeinden nach der festgestellten
Zahl der Verbandsschüler, die die Schule am Stichtag (01.
Oktober) besuchen, umgelegt.

(4) Die festgestellte Zahl der Verbandsschüler, die die
Schule am 01. Oktober 2004 besuchten, beträgt 239 Ver-
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bandsschüler (ohne die Gastschüler).

(5) Die Schulverbandsumlage wird 
je Verbandsschüler auf festgesetzt. 1.516.736401 €

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen
Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 60.000,00 €

festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2005 in
Kraft.

Teuschnitz, 30. November 2004

SCHULVERBAND TEUSCHNITZ

Gabriele Weber
Schulverbandsvorsitzende

Schulverband Pressig 146 20.12.2004

Haushaltssatzung des Schulverbandes
Pressig

(Landkreis Kronach)
für das Haushaltsjahr 2005

Auf Grund des Art. 9 Bayerisches Schulfinanzierungsge-
setz (BaySchFG), Art. 34 KommZG sowie der Art. 63 ff.
der Gemeindeordnung erlässt der Schulverband Pressig
folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2005 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den 
Einnahmen und Ausgaben mit 632.800 €

und

im Vermögenshaushalt in den 
Einnahmen und Ausgaben mit 69.100 €

ab.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt
werden nicht festgesetzt.

§ 4

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte
Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausga-
ben im Verwaltungshaushalt wird für das Haus-
haltsjahr 2005 auf 500.414 € festgesetzt und
nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mit-
glieder des Schulverbandes umgelegt (Verwal-
tungsumlage).

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage
wird die maßgebende Schülerzahl nach 
dem Stand vom 01. Oktober 2004 auf 302 Ver-
bandsschüler festgesetzt.

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler
auf 1657 € festgesetzt.

4. Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf
90.000 € festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2005 in
Kraft.

Das Landratsamt Kronach hat als Rechtsaufsichtsbehör-
de mit Schreiben vom 13.12.2004, Nr. 210-941, von der
Haushaltssatzung 2005 Kenntnis genommen. De Haus-
haltsplan wird vom Tage der Herausgabe dieses Amts-
blattes an eine Woche lang in der Geschäftsstelle des
Schulverbandes während der allgemeinen Dienststunden
gemäß Art. 65 Abs. 3 Satz 3 der Gemeindeordnung
öffentlich aufgelegt. Darüber hinaus liegen die Haushalts-
satzung und die dazu gehörenden Anlagen für die Dauer
ihrer Gültigkeit in der genannten Geschäftsstelle zur Ein-
sicht bereit.

Pressig, den 23.12.2004

Schulverband Pressig

K o n r a d
Schulverbandsvorsitzender
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Stadtwerke Kronach 147 20.12.2004

Härtegrade des Kronacher Trinkwassers

Gemäß § 8 des Waschmittelgesetzes vom 20. August
1975 geben die Stadtwerke Kronach bekannt, dass in
Kronach, Neuses, Ziegelerden, Gehülz, Seelach, Glos-
berg, Gundelsdorf und Knellendorf sowie Dörfles bis
Anwesen Hering Trinkwasser mit 7,1º bis 14º dH = Härte-
bereich 2 zur Verteilung kommt.

In Friesen und Dörfles, ab Anwesen Hering in nördlicher
Richtung, wird Trinkwasser mit 18,7º dH zur Verteilung
gebracht, was dem 3. Härtegrad entspricht.

Aus der auf den Waschmittelpackungen aufgedruckten
Tabellen kann die erforderliche Waschmittelmenge abge-
lesen werden.

Kronach, 20.12.2004

Stadtwerke Kronach

Marr
Landrat


